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Leopold von Gottes Gnaden ,

Großherzog von Baden , Herzog bon Zaͤheingen .

Nachdem Uns die Verhandlungen der im vorigen Jahr verſammelten General —

Synode Unſerer evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche vorgelegt worden und Wir ſolche

einer weitern Pruͤfung unterworfen haben , finden Wir Uns vor allem verpflichtet ,

die Treue und Gewiſſenhaftigkeit , womit dieſe Verſammlung die ihr von Unſerer

oberſten evangeliſchen Kirchenbehoͤrde gemachten Vorlagen berathen , die Feſtigkeit , wo⸗

mit ſie den Zweck ihrer Zuſammenkunft immer im Auge behalten , die Freimüthigkeit ,

die Wuͤrde und die Ruhe , womit ſie die Berathung gepflogen , die Maͤßigung , die ſie

überall an den Tag gelegt hat , anzuerkennen , und daruͤber derſelben im Ganzen und

jedem einzelnen Mitglied insbeſondere Unſere große Zufriedenheit oͤffentlich kund zu

geben.

In der Sache ſelbſt ertheilen Wir Unſere hoͤchſte Entſchließung dahin :

Wir genehmigen

1 ) den Antrag , daß der vorgelegte , im Drucke herauszugebende neue Katechismus

fur dasjenige Lehrbuch , nach welchem die Geiſtlichen und Schullebrer den Reli⸗

gionsunterricht zu ertheilen haben , erklaͤrt , und in den evangeliſchen Schulen, .

ſo wie bei dem Confirmations - Unterricht und in den Sonntags⸗Katechiſationen

allgemein eingefuͤhrt werde ;

) den Antrag auf Annahme der ebenfalls im Drucke herauszugebenden revidirten

Pericopen - Sammlung in der Art , daß hinfort in einem dreijährigen Turnus

und zwar in dem einen Jahr über die vorgelegte revidirte bisherige Reihe der

Evangelien , welchen die Paſſionsgeſchichte ebenfalls neu revidirt beigegeben

werden ſoll , im zweiten über die der revidirten Epiſteln , und im dritten ent⸗

weder uͤber freigewaͤhlte Texte , oder über die vorgeſchlagene neue Evangelien⸗

reihe gepredigt werde ; daß aber die Texte für die Nachmittagspredigten durch⸗

aus eingegeben werden ſollen ;
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3 ) den Antrag auf Einfuͤhrung der vorgelegten und im Druck herauszugebendenö
Agende zum alleinigen Gebrauche in der evangeliſch⸗proteſtantiſchen Kirche ;4 ) den Antrag auf Einfuͤhrung des neu bearbeiteten , ebenfalls im Drucke heraus⸗
zugebenden Geſangbuches und ebenſo des vorgelegten Choralbuches zum allge⸗
meinen Gebrauche in den evangeliſch -proteſtantiſchen Kirchen und Schulen ;

in den evangeliſch - proteſtantiſchen Schulen ;
6 ) den Antrag , die Abhaltung der vierteljaͤhrigen Buß⸗ und Bettage aufzuheben ;
7 ) den Antrag , den großen jährlichen Buß — und Bettag auf den letzten Sonntag

des Kirchenjahres zu verlegen ;

8 ) ſtatt des Antrags hinſichtlich der Verlegung des Erndtefeſtes auf den letzten
Sonntag des Monats Oktober beſtimmen Wir daß daſſelbe am erſten Sonn
tag nach Martini abgehalten werde , da es bei der verbeſſerten Cultur des
Weinbaues moͤglich wäre , daß dieſes Feſt , wenn es am letzten Sonntag des
Monats Oktober ſtatt finden wuͤrde , noch in die Weinleſe fallen koͤnnte;

9 ) den Antrag auf Einführung eines alljaͤhrlich am letzten Sonntage des Monats
Juni zu feiernden Reformationsfeſtes ;

10) den Antrag auf Abhaltung eines Abendgottesdienſtes am letzten Tage des Jahrs ,
wobei die Beſtimmung der Stunde , in welcher dieſes geſchehen ſoll , dem Orts —
pfarrer und dem Kirchengemeinderath uͤberlaſſen wird ;

11 ) den Antrag auf das Einlaͤuten der Feſttage am Vorabend derſelben ;
12 ) den Antrag auf das Laͤuten der großen Glocke bei dem Kanzelgebete am großen

Buß⸗ und Bettage , wo nicht beſondere Hinderniſſe im Wege ſtehen ;
13 ) den Antrag , daß das ſtille Gebet nach dem Segen , wo es noch nicht üblich

iſt , durch umſichtige Einleitung von Seiten der Geiſtlichen eingefuͤhrt werde⸗
140 den Aatrag , daß das Knieen und Handauflegen bei der Einſegnung det Con⸗

firmanden und bei der Ordination weſenklich züm Ritral geßorkſf , und daß
ebenſo hinſichtlich der Trauungen das Knieen im Augenblick der Einſegnung als
Regel feſtgeſetzt werde , und eine Diſpenſation hievon nur von der oberſten
Kirchenbehoͤrde ertheilt werden koͤnne;

—S — den Antrag , daß die Praͤſentation des Geiſtlichen vor er von ihm zu halten⸗
den Antrittspredigt zu geſchehen habe ;

den Antrag auf Einfüͤhrung der umgearbeiteten bibliſchen Geſchichte von Hebel9 7
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19 )

20

21ʃ )

16 ) den Antrag , daß die oberſte Kirchenbehoͤrde in den Hauptſtaͤdten auf das hin —

länglich motivirte Begehren des Pfarramts und Kirchengemeinderaths Nachſicht

von der Vorſchrift des Anmeldens zur Communion ertheilen koͤnne;
den Antrag , daß der , in einigen Orten noch ſtatt findenden , Abweichung von

den Vorſchriften der Kirchenordnung bei Darreichung des Brodes und des Kel —

ches im Abendmahl auf die geeignete Weiſe entgegengewirkt werde ;

den Antrag auf Abaͤnderung des §. 12 . der Kirchenordnung in Betreff der Con —

firmation dahin , daß

2 ) der Geiſtliche da , wo er die Trennung der Confirmation in zwei Akte

an zwei verſchiedenen Tagen noͤthig erachtet , die Einſegnung am erſten

Tage mit der Prüfung oder am zweiten Tage mit der Communion ver⸗ —

binden koͤnne;

b ) und daß gegen das Ende des gedachten §. 12 . bei den Worten : „ am

Sonntag Oculi Nachmittags “ das Wort „ Nachmittags “ geſtrichen wer —

de , damit die Pruͤfung auch am Vormittag gehalten werden koͤnne,

und daß ſtatt des Worts „ Oculi “ , das ſich nur als Druckfehler in die

Unionsurkunde eingeſchlichen hat , „ Laͤtare “ geſetzt werde ;

den Antrag , daß von der Vorſchrift , das Kirchenopfer waͤhrend des Hauptge⸗ —

ſanges einzuſammeln , nur die oberſte Kirchenbehoͤrde wegen beſonderer öͤrtlicher

Verhaͤltniſſe und nur unter der Beſchraͤnkung diſpenſiren könne , daß die Ein⸗

ſammlung nie waͤhrend der Predigt geſtattet werde ;

den Antrag , daß die Geiſtlichen , ſo oft ſie in ihrer eigenen Amtstracht ' funktio⸗

niren , als Kopfbedeckung ſogenannte Barrette , jedoch in gleicher Form , tragen

ſollen , vorbehaltlich der Diſpenſation von Seiten der oberſten Kirchenbehoͤrde

in Faͤllen , wo eine Gemeinde hieran Anſtoß nehmen wuͤrde;

den Antrag , daß die Gemeinden , welche das heilige Abendmahl bisher noch nach

dem alten Ritus empfangen haben , zum Empfange deſſelben nach dem neuen

Ritus ermahnet , und daß die Pfarrer dieſer Gemeinden an die Befolgung des

§. 11 . der Kirchenordnung ernſtlich erinnert werden , dabei jedoch zu verordnen ,

daß , wenn die Renitenten auf ihrer Abweichung von dem neuen Ritus behar⸗

ren , die ſeither gegen ſie angewendete Beſchraͤnkung in Austheilung des heiligen

Abendmahls nach dem alten lutheriſchen Ritus dahin modificirt werde , daß es

jedem Einzelnen moͤglich gemacht werde , des Jahrs wenigſtens⸗ einmal das hei⸗

lige Abendmahl auf alte Weiſe zu empfangen ;



22 ) den Antrag , daß für den Zweck der Abgeordneten - Wahl zur General - Synode
die Zahl der Wablbezirke nach ihrer dermaligen Begrenzung ( vorbehaltlich einer

kuͤnftigen Aenderung mit Zuſtimmung der General⸗Synode ) auf 28 feſtgeſetzt
werde , naͤmlich :

1 ) Diszeſe Schopfheim ,
2 „ CLoͤrrach ,

33 „ Muͤllheim ,
4 „ Freiburg ,
5 „ Emmendingen ,
6 „ Hornberg ,

7 ) 75 Mahlbe rg ,

89 7⸗ Lahr

9 ) „ Kork ,

10 ) „ Rheinbiſchofsheim ,

11 ) Stadtdiozeſe Carlsruhe ,
12

130

14 )

(15) 7. Bretten

16 ) „ Eppingen ,
1 Wearr hteab 817 ) Pfarr - Miniſterium Mannheim ,
18 Ladenburg

199 Pf⸗ ide erg ,
20 ) Diboͤzeſ .

210 — Heidelberg

22 97 0 nd W

239 Bin n

24 ) „ Neckarbiſchofsheim ,
25 Mosbach ,

26 1 Adelsheim ,

27 ) Bonyberg ,

28 ) Wertheim ;
* 7
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23 ) den Antrag , daß , vorbehaltlich außerordentlicher Verſammlungen , die General —

Synode je im ſiebenten Jahre wieder einberufen , in dem Jahr aber , in dem

ſie ſich verſammelt , keine Special - oder Pfarr - Synode , auch kein Schulcon —

vent gehalten werde ; ſollte jedoch eine Verſammlung der Staͤnde in dem naͤm —

lichen Jahre ſtatt finden , ſo werden Wir die Synode entweder das Jahr zu —

vor , oder das naͤchſtfolgende Jahr abhalten laſſen ;

24 ) den Antrag , daß die Geſchaͤftsordnung der vorhergegangenen Synode jeweils

auch für die nachfolgende gelten ſoll , ſo lang die letztere nicht ( mit Zuſtimmung

des landesherrlichen Commiſſaͤrs ) eine Aenderung derſelben beſchließe ;

25 ) den Antrag auf folgende fuͤnf Artikel über die zu den Beſchlüſſen der General —

Synode erforderliche Stimmenzahl :

1 .

Die General - Synode wird durch die Anweſenheit der Haͤlfte der ſaͤmmtlichen Mit —

glieder der Synode , einſchließlich des Präſidenten , vollzaͤhlig.

Wenn eine Aenderung , Erlaͤuterung oder Ergaͤnzung der Unionsurkunde in Frage

iſt , ſo iſt zur Berathung die Anweſenheit von drei Viertel ſaͤmmtlicher Mitglieder noth⸗

abſolute Stimmenmehrheit ; wenn die Stim⸗1Die Abſtimmungen

ienzahl gleich iſt , ſo en des Praͤſidenten .

Zu einer Eatſcheidung , wodurch die Unionsurkunde abgeaͤndert , erlaͤutert oder er —

gäͤnzt werden ſoll , ſind zwei Drittel der Stimmen der Anweſenden noͤthig.



Die Abſicht der General - Synode , ein Kirchenverfaſſungs⸗Geſetz zu erlaſſen , iſt
in demſelben ausdruͤcklich anzufuͤhren , und die Beobachtung der deßfalls geſetzlichen
Form in dem Protokoll der General - Synode zu beurkunden ; Beſchluſſe , wobei dieſe
doppelte Vorſchrift nicht beobachtet worden iſt , gelten nicht fuͤr Kirchenverfaſſungs —

‚

Geſetze .

26 ) den Antrag , daß die General - Synode auch auf die äͤußere Achtung der Kirche
und ihrer Diener ihre Aufmerkſamkeit richte , um in dieſer Beziehung ihre et⸗

waigen Wunſche der Staatsregierung vortragen zu koͤnnen;

27 ) den Antrag , daß die Wahl ' der Aſſiſtenten fuͤr die Kirchen - Viſttatisnen dem
Dekan zu uberlaſſen , dieſem aber dabei aufzugeben ſey , den Pfarrer , bei dem
die Viſitation vorgenommen werden ſoll , vorher davon zu verſtaͤndigen , und

deſſen auf anzugebende Gruͤnde geſtutzte etwaige Einſprache zu beruͤckſichtigen;
28 ) die in der Anlage A . des Hauptberichts vorgeſchlagenen Abaͤnderungen und

ſaͤtze zur KirchengemeindeOrdnung, mit Ausnahme des Zuſatzes zu §. 14 , hin⸗
ſichtlich deſſen es bei den Beſtimmungen der , Unionsurkunde ſein Verbleiben be⸗
halten ſoll , und mit fernerer Ausnahme der nur in Geſetze und Verordnungen
des Staats gehoͤrigen Zuſaͤtze zum §. 8 . und ebenſo der , in eine Verordnung
uͤber die Verwaltung des StiftungsVermoͤgens gehoͤrigen Beſtimmungen des
§. 7 . wegen Suſpenſion und Entlaſſung des Kirchenrechners;

Zu⸗

79 ) den Antrag auf Einfuͤhrung der , in der Beilage C . des Hauptberichts enthalte⸗
nen revidirten Wahlordnung ;

30 ) die in Vorſchlag gebrachte Beſtimmung , daß der landesherrliche Commiſſaͤr bei
der General - Synode in ſeiner Präſidial⸗Eigenſchaft als landesbiſchoͤflicherCom⸗

miſſaͤr anzuſehen ſey , kann , da ſie dem §. Y. der Kirchenverfaffüng entgegen⸗
ſteht , im uͤbrigen aber gegenwaͤrtig ohnehin keinen praktiſchen Werth hat , nicht
genehmigt werden ;

cvangeliſch proteſtantiſchen Glaubenslehre zugethan ſeyn müſſe .

Wir beſtimmen jedoch , daß dieſer landesherrliche Commiſſaͤr immer der
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31 ) Auch der in Antrag gebrachten beſondern Befugniß zur Ausſchließung unehrba⸗

rer Perſonen zu Pathenſtellen bedarf es nicht , da durch guͤtliche Ermahnungen

und uͤberhaupt durch moraliſche Einwirkung der Geiſtlichen der naͤmliche Zweck

erreicht werden kann ;

32 ) die beantragte Reviſion der Kirchen - Viſitationsordnung iſt bereits erfolgt , darin

alſo dem Wunſche der General - Synode ſchon entſprochen ;

33 ) das Verhaͤltniß der Dekane zu den Pfarrern und ihre gegenſeitigen Rechte und

8 83 ſollen , ſo weit es noch einer naͤhern Beſtimmung bedarf , auf der naͤch⸗7

ſten General - Synode zur Berathung kommen , und ebenſo ſoll Uns

34 ) die evangeliſch - proteſtantiſche oberſte Kirchenbehörde die , zur Ergaͤnzung oder

Verbeſſerung det Diszeſan - Synodal - Ordnung etwa noͤthigen Beſtimmungen in

orſchlag bringen .

Hinſichtlich aller hier genehmigten Beſchluͤſſe der General - Synode verſteht es ſich

von ſelbſt , daß dadurch Unſere landesherrlichen Rechte und überhaupt die Rechte des

Staats in keiner Weiſe beein

Beſchlüſſe ſich auch auf weltliche Gegenſtaͤnde beziehen , oder mit ſolchen in

ſtehen , dadurch nicht gehindert ſind , über die Letztern unbeſchraͤnkt auch wieder aͤndernde

achtiget werden können , und daß Wir alſo ,

1
Verordnungen zu erlaſſen ; indem Wir nur unter dieſem natuͤrlichen Vorbehalte den

angeführten Synodalbeſchluſfen die Staatsgenehmigung ertheilen .

Was die übrigen , hier nicht erwähnten ſich blos auf weltliche Gegenſtaͤnde bezie⸗

benden Aaträge der General - Synode beteifft , ſe werden dieſelben , jeder einzeln im ge⸗

eigneten Wege ihre Erledigung echalten , ſo wie ein Theil derſelben auch ſchon wirklich

iediget worden iſt⸗

Schließlich gereicht es Uns zur großen Beruhigung , daß die General⸗Synode ſich

von der guten Verwaltung des Kirchen - Vermögens durch Unſere oberſte Kirchenbe⸗

hoͤrde überzeugt , und ſolche öffeatlich als eine muſterhafte anerkannt hat .—
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u nſere oberſte evangeliſche Kirchenbehoͤrde wird mit der Verkündung und mit dem

Vollzug dieſer Unſerer hoͤchſten Entſchließung beauftragt .

Gegeben zu Carlsruhe , in Unſerem Staatsminiſterium , den 26ſt Mai 1835 .

rbselt

Winter .

U

Auf hoͤchſten Befehl Seiner Koͤniglichen Hoheit des Groß herzogs:
Büchler .
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